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Sprechzeiten:
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Öffentliche Verkehrsmittel:
S1, S11, S2, S3, S31 Altona
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Verfahren Vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach § 61 HBauO
Eingang 11.06.2021

Grundstück

Belegenheit ###
Baublock 208-007
Flurstück 203 in der Gemarkung: Altona Nord

Umbau der Dachgeschosswohnung Nr.12 und Herstellung einer neuen Dachterrasse auf
der Flachdachfläche im Bestand
Änd. 23.07.21: Nutzungsänderung Spitzboden entfällt, Gauben geändert
Änd. 09.09.21: Tiefe der Dachterrasse an bestehende nördliche Dachterrasse angepasst
Änd. 12.01.22: Verkleinerung Dachterrasse, Zugang zum Treppenraum verschlossen, interne
Treppe verbreitert, Abweichung v. §32 HBauO

GENEHMIGUNG

Nach § 72 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) in der geltenden Fassung wird
unbeschadet der Rechte Dritter die Genehmigung erteilt, das oben beschriebene
Vorhaben auszuführen.
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Es wird darauf hingewiesen, dass diese Genehmigung nicht die gegebenenfalls
notwendige Einholung anderer öffentlich - rechtlicher Zulassungsentscheidungen ersetzt.

Dieser Bescheid gilt nach § 58 Absatz 2 HBauO auch für und gegen die
Rechtsnachfolgerin oder den Rechtsnachfolger.

Die bauordnungsrechtliche Genehmigung erlischt nach § 73 Absatz 1 HBauO, wenn
innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des Vorhabens nicht
begonnen oder die Ausführung länger als ein Jahr unterbrochen worden ist.

Sie kann auf schriftlichen Antrag nach § 73 Absatz 3 HBauO jeweils um bis zu einem Jahr
verlängert werden.

Dieser Bescheid schließt ein:

1. Genehmigung nach § 173 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Begründung

Die Belegenheit Missundestraße 3 liegt im Geltungsbereich der Sozialen
Erhaltungsverordnung Altona-Nord gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB, die am
19. Juni 2019 in Kraft getreten ist (vgl. HmbGVBl. Nr. 21, S. 193-195). Ziel der
Verordnung ist es, die Struktur der Wohnbevölkerung im Stadtteil Altona-Nord aus
städtebaulichen Gründen zu erhalten. Bewohner*innen sollen somit nicht durch
bauliche Maßnahmen und die in der Regel damit einhergehenden Mieterhöhungen
aus dem Wohngebiet verdrängt werden können.
Die Baumaßnahme sieht eine räumliche Umstrukturierung der
Dachgeschosswohnung Nr. 12, die Neusortierung der straßenseitigen Gauben
sowie eine Errichtung einer Dachterrasse vor. Es sollen das Schlaf- und
Kinderzimmer in den hinteren Bereich und die Küche zur Straße hin verlegt werden.
Die Wand zwischen den straßenseitig gelegenen Zimmern 1 und 2 soll entfernt
werden, damit ein offener Wohn- und Essbereich entstehen kann. Hierdurch würde
der Wohnung ein Zimmer verloren gehen. Die wohnungsinterne Treppe zum
Spitzboden soll in den Küchenbereich verlegt werden. Die neue durchgängige
Gaube soll die Räumlichkeiten zur Straße hin unter der Dachschräge besser nutzbar
machen. Vom Spitzboden aus soll ein Zugang zu einer neuen Dachterrasse
entstehen. Die Fläche der Dachterrasse wurde in der geänderten Planung auf 6 m²
reduziert. Die vorliegende Planung hat insgesamt eine Wohnflächenvergrößerung
von 2,40 m² zur Folge. Mit dem Vorhaben möchten die Eigentümer die Wohnung zur
Eigennutzung familiengerecht umstrukturieren. Die Eigentümer leben seit vielen
Jahren im Haus bzw. im Quartier.
Die Antragsteller haben eine Verpflichtung zur Eigennutzung unterzeichnet, die
vorsieht, nach Beendigung der Eigennutzung eine Trockenbauwand zwischen
Küche und dem Wohnzimmer sowie eine Tür in die alte Öffnung zwischen Küche
und Flur wieder einzubauen und hierdurch das verloren gegangene Zimmer
wiederherzustellen. Die Fläche der Dachterrasse entspricht mit 6 m² gerade noch
einer gebietstypischen Dachterrasse im Gebiet Altona-Nord. Beim Einbau der neuen
Fenster ist darauf zu achten, dass diese nicht die Mindestanforderungen des
Gebäudeenergiegesetzes überschreiten. Vor diesem Hintergrund wird das Vorhaben
aus Sicht der Sozialen Erhaltungsverordnung Altona-Nord genehmigt, da die Gefahr
einer Verdrängung der vorhandenen Wohnbevölkerung nicht zu bestehen scheint.

Planungsrechtliche Grundlagen
 
Bebauungsplan Altona-Nord 8 (festgestellt am 13.09.1990)

mit den Festsetzungen: MK IV g; Baugrenzen 15m; §2-
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Festsetzungen
Baunutzungsverordnung vom 26.11.1968

Erhaltungsverordnung Soziale Erhaltungsverordnung Altona-Nord

Verordnung Verordnung über die Bestimmung der Freien und Hansestadt
Hamburg als Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt
nach § 201a des Baugesetzbuchs

Ausführungsgrundlagen
 
Bestandteil des Bescheides

- die Vorlagen Nummer

14 /S-1 Antrag
14 / 1 Antrag / Befreiung - Begründung
14 / 23 Grundriss Spitzboden / Dachgeschoss Abbruch
14 / 24 Ansicht West / Ost - Schnitt A-A / B-B Abbruch
14 / 28 Berechnung / Vollgeschossigkeit
14 / 43 Lageplan / Dachaufsicht
14 / 44 Grundriss / Dachgeschoss + Spitzboden / Neuplanung
14 / 45 Ansich tWest + Ost / Scnitt A-A, B-B / Neuplanung
14 / 46 Schnitt C-C / Neuplanung
14 / 48 Baubeschreibung / Index d
14 / 49 Verpflichtungserklärung zur Eigennutzung
14 / 50 Antrag / Abweichung - Begründung
14 / 51 Antrag / Abweichung - Begründung
14 / 52 Antrag / Abweichung - Begründung

Sie sind im Rahmen des gesetzlich geregelten Prüfungsumfanges verbindlich.
Die Grüneintragungen in den Vorlagen sind zu beachten.

Erteilte Abweichungen von öffentlich-rechtlichen Vorschriften

2. Folgende planungsrechtliche Befreiung wird nach § 31 Absatz 2 BauGB erteilt

2.1. für die Errichtung der Dachterrasse in offener Bauweise

Begründung

Die Befreiung ist städtebaulich vertretbar ist auch unter Würdigung
nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar.

3. Folgende bauordnungsrechtliche Abweichungen werden nach § 69 HBauO
zugelassen

3.1. für das Unterschreiten der erforderlichen Abstandsflächentiefe von 7,18 m um
bis zu 4,68 m zum Flurstück 202, Gemarkung Altona-Nord (§ 6 Abs.
5 HBauO).

Begründung

Die Abweichung ist unter Berücksichtigung des Zwecks der Anforderung und
unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange
mit den öffentlichen Belangen vereinbar. Da das bestehende Gebäude durch
die geplante Dachterrasse und das Geländer nur um ca. 1, 40m erhöht wird,
ist die Änderung der bestehenden Abstandsfläche geringfügig. Der
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Mindestabstand von 2,50m wird eingehalten. Die Belichtung des südlich
angrenzenden Flurstückes 202 wird durch die Dachterasse nicht
verschlechtert.

3.2. für das Unterschreiten der erforderlichen Abstandsflächentiefe zur
Straßenmitte von 6,45 m um 1,57 m (§ 6 Abs. 5 HBauO).

Begründung

Die Abweichung ist unter Berücksichtigung des Zwecks der Anforderung und
unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange
mit den öffentlichen Belangen vereinbar, da die Abweichung nicht zu einer
Verschattung anderer Privatgrundstücke oder zu einer weiteren Verschattung
des öffentlichen Raumes führt.

3.3. für das Unterschreiten der seiltlichen Mindesttiefe der Abstandsfläche der
straßenseitigen Gaube von 2,50 m um 1,0 m zum Flurstück 202, Gemarkung
Altona-Nord (§ 6 Abs. 5 HBauO).

Begründung

Die Abweichung ist unter Berücksichtigung des Zwecks der Anforderung und
unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange
mit den öffentlichen Belangen, insbesondere den Anforderungen des § 3 Satz
1 HBauO, vereinbar. Die Belichtung des südlich angrenzenden Flurstückes
202, Gemarkung Altona Nord wird durch die Gaube nicht beeinträchtigt, die
Anforderungen des §30 Abs.5 HBauO sind eingehalten.

3.4. von §32 Abs.4 HBauO für die Zulassung der geplanten internen Treppe aus
Stahl mit Trittstufen aus Massivholz anstelle einer Treppe mit tragenden
feuerhemmenden Teilen aus nicht brennbaren Baustoffen.

Begründung

Die Abweichung ist gemäß Abweichungsantrag erforderlich, da aufgrund der
geringeren statischen Belastbarkeit der bestehenden Holzbalkendecke keine
Treppe in Massivbauweise eingebaut werden kann.
Die Abweichung ist bei Einhaltung der nachgenannten Bedingung unter
Berücksichtigung des Zwecks der Anforderung mit den öffentlichen Belangen,
insbesondere den Anforderungen des § 3 Satz 1 HBauO, vereinbar.
Die notwendige Treppe ist kein Rettungsweg im Sinne von §31 HBauO, sie
wird nur zum Erreichen der Dachterrasse genutzt.

Bedingung

In den Befestigungsbereichen der Treppe wird die Holzbalkendecke über dem
4.OG mit nicht brennbaren Platten feuerbeständig ertüchtigt.

Genehmigungseinschränkungen (aufschiebende Bedingung)

4. Mit den entsprechenden Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn über
folgende Prüfgegenstände ein Ergänzungsbescheid erteilt worden ist:

4.1. Standsicherheit

4.2. Nachweis des Wärmeschutzes und der Energieeinsparung
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Diese Einschränkungen verlängern nicht die Geltungsdauer der Genehmigung nach
§ 73 Absatz 1 HBauO.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch bei der im Briefkopf bezeichneten Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO).
 
Der Bescheid umfasst auch die

###
###

 

Unterschrift

Gebühr

Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid.
 

Weitere Anlagen

Formblatt - Mitteilung über die Innutzungnahme
Anlage - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG
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Anlage zum Bescheid
###
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Anlage

STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG

Dieser Bescheid wird im Transparenzportal Hamburg veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13
HmbTG). Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument entfernt.

Für das Transparenzportal wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt:

Art der Baumaßnahme: Änderung, Nutzungsänderung
Art der beantragten Anlage: Gebäude, Gebäudeklasse 5
Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung: Reines Wohngebäude


